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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FOR1~ERES 

1014 Wien, Postfach 100 

Zahl: 1.000/637-IV/3/86 
Bei Beantwortung bitte angeben 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Staatsbürgerschaftsgesetz 
1985 geändert wird (Staatsbürger
schaftsgesetz-Novelle 1986) 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1017 Wie n 

~40/HE 

Wien, am 17. lVIärz 1986 

Bearbeiter: 
ObRat Dr. Schlosser 

Telefon: 6626-213 Dw 

Gesetze n twu rf 
ZL,?? .. )=" "'i;?J~1 
DL;~~l:,<!f{~).9..:~ .. ' .. :1..l·· I 
V'eri'c:;.~ r 2 O. MRZ.1~8~ ...... ~~W,,,. 

Das Bundesministerium für Inneres beehrt sich, anver
wahrt 25 Exemplare des u.e. dem allgemeinen Begut-
achtungsverfahren zugeleiteten Entwurfes eines Bundes
gesetzes, mit dem das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 
geändert wird (Staatsbürgerschaftsgesetz-Novelle 1986), 
samt Erläuterungen und Gegenüberstellung der geltenden 
und der geänderten Bestimmungen zur Kenntnisnahme zu 
übermi tteln. 

Die in das Begutachtungsverfahren eingeschalteten 
Stellen wurden gebeten, 25 Abdrucke ihrer Stellungnahmen, 
für deren Abgabe eine Frist bis 15. April 1986 gesetzt 
wurde, jeweils unmittelbar dem do. Praslälum ~ekannt
zugeben. 

Der Bundesminister: 
B 1 e c h a 

25 Beilagen 
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. , Bundesgesetz vom , mit dem das Staatsbürger-
schaftsgesetz 1985 geändert wird (Staatsbürgerschafts
gesetz-Novelle 1986) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, BGEl. Nr. 311, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 47 hat zu lauten: 

,,§ 47. (1) Gemeinden, die zu einem Standesamtsverband 
vereinigt sind (§ 60 des Personenstandsgesetzes), bilden 
kraft Gesetzes zur Durchführung der in den §§ 41, 49 bis 
52 und 53 Z 5 genannten AUfgaben einen Gemeindeverband. 

(2) Sitz des Gemeindeverbandes ist jene Gemeinde, in 
der der Standesamtsverband seinen Sitz hat. 

(3) Der Gemeindeverband führt die Bezeichnung "Staats
bürgerschaftsverband"; dieser Bezeichnung ist der Name 
jener Gemeinde beizufügen, in der der Gemeindeverband 
seinen Sitz hat." 
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2. § 48 Abs. 4 hat zu lauten: 

"(4) Über Streitigkeiten, die sich auf Ersatzan
s~rüche nach Abs. 1 beziehen, entscheidet die Landes
regierung." 
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Ar"tikel II 

Übergangsbestimmung 

Artikel I § 1 des Staatsbürgerschafts-Übergangsrechts 1985 
wird wie fOlgt geändert: 

Der Einleitungssatz des Abs. 2 hat zu lauten: 

"(2) Die Erklärung ist bis 31. Dezember 1988 schriftlich 
bei der nach § 39 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 
zuständigen Behörde abzugeben." 
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Artikel III 
.. 

Inkrafttreten 

Dieses Bundesgesetz tritt in Kraft: 

1. hinsichtlich des Art. I mit 1. Jänner 1987; 

2. hinsichtlich des Art. 11 mit 1. September 1986. 
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Artikel IV 

Voll ziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

1. soweit sie dem Bund zukommt, der Bundesminister 
für Innere s ; 

2. soweit sie dem Land zukommt, die Landesregierung. 
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~obl~m: 

1. Durch die Novelle ~~ Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. 
Nr. 490/1984, wurde die Organisation der Gemeindeverbände 
in die Gesetzgebungskompetenz der Länder übertragen. Im Be
reich des Staatsbürgerschaftsrechts sind als solche Gemeinde
verbände die "Staatsbürgerschaftsverbände" eingerichtet. Die 
sich auf sie beziehenden Besttmmungen enthalten auch Organi
sationsvorschriften. 

2. Durch die Staatsbürgerschaftsgesetz-Novelle 1983 wurde 
de~ ehelichen Kindern österreichischer Mütter, die aufgrund 
der früheren Rechtslage die österreichische Staatsbürgerschaft 
nicht erwarben, bzw. jenen Kindern, die die mit der Geburt 
erworbene österreichische Staatsbürgerschaft infolge Legitimation 
verloren haben, unter besttmmten Voraussetzungen die befristete 
Möglichkeit eingeräumt, die StaatSbürgerschaft bevorzugt zu 
erlangen. Die hiefÜT vorgesehene Dreijahresfrist läuft mit 
1. September 1986 ab; um Härtefälle zu vermeiden, erscheint 
eine Verlängerung dieser Frist geboten. 

Ziel: 

1. Anpassung des Staatsbürgerschaftsgesetzes an die durch die 
Novelle ~ Bundes-Verfassungsgesetz, BGEl. Nr. 490/1984, ge
änderte Verfassungslage. 

2. Verlängerung des zeitlichen Geltungsbereichs des Art. I 
Staatsbürgerschafts-Übergangsrecht 1985. 

Inha1 t: 

1. Aufhebung der die Staatsbürgerschaftsverbände betreffenden 
Organisationsvorschriften durch Änderung der §§ 47 und 48 StbG. 

2. Verlängerung des zeitlichen Geltungsbereichs des Art. I 
Staatsbi.irgerschafts-Übergangsrecht 1985 • 

. ~.l ternati ve: 

Keine 

Kosten: 

Keine über das derzeitige Ausmaß hinausgehenden Kosten. 
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ERLÄUTERUNG3N 

A. Allgemeiner Teil 

I. 

1. Durch die Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetz, EGEl. 
Nr. 490/1984, wurde die Organisation der Gemeindeverbändg 
in die Gesetzgebungskompetenz der Länder übertragen. 

Im Bereich des StaatsbUrgerschaftsrechts sind als solche 
Gemeindeverbände die "StaatsbUrgerschaftsverbände" ein
gerichtet. Jene Bestimmungen des Staatsbürgerschaftsge
setzes, die ihre Organisation betreffen, sind daher auf
zuheben. 

2. Durch die am 1. September 1983 in Kraft getretene 
StaatsbUrgerschaftsgesetz-Novelle 1983, EGEl. Nr. 170, 
~rurde den vor diesem Zeit~~t.geborenen ehelichen Kindern 
österreichischer Wütter, die aufgrund der früheren Rechts
lage mit der Geburt die österreichische Staatsbürgerschaft 
der Mutter nicht erwerben konnten, bzw. jenen Kindern, die 
die mit der Geburt erworbene österreichische Staatsbürger
schaft infolge Legitimation verloren haben, unter bestbnmten 
Voraussetzungen die befristete Möglichkeit eingeräumt, die 
österreichische Staatsbürgerschaft bevorzugt zu erwerben. 

Die Frist läuft mit 1. September 1986 ab und soll, um 
Härtefälle zu vermeiden, verlängert werden. 

11. 

Die Auswirkungen der Novelle werden keinen über das 
derzeitige Ausmaß hinausgehenden Aufwand erforder~. 
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III. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses 
Gesetzes gründet sich auf Art. 11 Abs. 1 Z 1 B-VG. 

B. Besonderer Teil 

Zu Art. I Z 1 ($ 47) 

Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
ordnet in dem durch Art. I Z 15 der Novelle zum Bundes
Verfassungsgesetz, BGBI. Nr. 490/1984, eingefügten 
Art. 116a Abs. 4 an, daß die Organisation der Gemeinde
verbände durch die Landesgesetzgebung zu regeln sei. 
Für die Besorgung best~ter Aufgaben auf dem Gebiet 
des StaatsbÜTgerschaftsrechts sind Gemeindeverbände 
eingerichtet. § 47 Abs. 1 sieht vor, daß die im Bereich 
des Personenstandsgesetzes, BGBI. Nr. 60/1983, einge
richteten Standesamtsverbände kraft Gesetzes Gemeinde
verbände zur Durchführung bestimmter. staat sbÜTgersc hafts
rechtlicher Aufgaben bilden. § 47 Abs. 1 bedeutet keine 
inhaltliche Änderung, sondern stellt lediglich in seinem 
'Nortlaut auf das Personenstandsgesetz ab. 

Die bisherigen Abs. 2 und 3 enthalten Organisations
vorschriften und haben deshalb zu entfallen. 

Das derzeit geltende Recht trifft keine ausdrlckliche 
Aussage über den Sitz des StaatsbÜTgerschaftsverbandes. 
Aus dem bisherigen Abs. 2 lit. a, wonach Leiter des Staats
bürgerschaftsverbandes, dem die Durchführ~ng der eigentlichen 
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Verbandsaufgaben obliegt, stets jener Bürgermeister 
ist, der die Personenstandsangelegenheiten der zu
sammengeschlossenen Gemeinden zu besorgen hat, ergibt 
sich, daß Sitz des Staatsbürgerschaftsverbandes ~er 
jene Gemeinde ist, in der sich der Sitz des Standesamts
verbandes befindet. Dies soll nunmehr im Abs. 2 aus
drücklich geregelt werden. 

Abs. 3 entspricht dem bisherigen Abs. 4. Der Wort
laut wurde jenem des Abs. 2 angepaßt. Auch diese Be
stimmung beinhaltet keine materiellen Änderungen 
gegenüber der bisherigen Rechtslage. 

Zu Art. I Z 2 (§ 48 Abs. 4) 

Die Regelung über die Umlage der vom Staatsbürger
schaftsverband selbst zu tragenden Kosten auf die ver
bandsangehörigen Gemeinden (bisher § 47 Abs. 2lit. b um Abs. 3) 
obliegt nunmehr, weil es sich hiebei um eine Angelegen-
heit der Verbandsorganisation handelt, dem Landesgesetz
geber. Bestimmungen über allfällige Rechtsmittel gegen 
Entscheidungen betreffend die Umlage sind daher vom 
Landesgesetzgeber zu erlassen. Die Bestimmung, wonach 
die Landesregierung über Berufungen der Gemeinden gegen 
EntSCheidungen des Verbandsausschusses entscheidet, ist 
deshalb aus dem Gesetzestext zu eliminieren. 

Zu Art. 11 

Art. I § 1 des Staatsbürgerschafts-b~ergangsrechts 
1985 (vor der Wiederverlautbarung des Staatsbürger
sChaftsgesetzes Art. 11 der Staatsbürgerschaftsgesetz
Novelle 1983) räumt den ehelichen Kindern österreichischer 
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Mütter, die zufolge der früheren Rechtslage nicht 
mit der Geburt die österreichische Staatsbürger
schaft erwarben, bzw. jenen Kindern, die die mit 
der Geburt erworbene österreichische Staatsbürger
schaft infolge Legitimation verloren haben, unter 
best~ten Voraussetzungen die befristete Möglichkeit 
ein, die Staatsbürgerschaft bevorzugt zu erlangen. 
Die für diesen Staatsbürgerschaftserwerb vorgesehene 
Dreijahresfrist läuft mit 1. September 1986 ab. Da 
nicht ausgeschlossen werden kann, daß einer Reihe 
im Ausland lebender Österreicherinnen, deren Kinder 
für diesen StaatsbürgerSChaftserwerb in Frage kommen, 
die Best~ unbekannt geblieben ist, soll die 
Frist verlängert werden, um Härtefälle möglichst zu 
vermeiden. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit soll das Ende 
der Frist mit einem bestimmten Datum bezeichnet 
werden. 

Zu Art. 111 

1. Nach Artikel 111 der Novelle ~ Bundes-Ver
fassungsgesetz, BGBl. Nr. 490/1984, sind die Landes
gesetze über die Organisation der Gemeindeverbände 
bis spätestens 31. Dezember 1986 zu erlassen und 
mit diesem Tag in Kraft zu setzen. Die geänderten 
Bestimmungen über die Staatsbürgerschaftsverbände 
sollen mit 1. Jänner 1987 in Kraft treten. 

2. Die Frist für den Erwerb der Staatsbürgerschaft nach 
Art. I des Staatsbürgerschafts-Übergangsrechts 1985 endet 
mit 1. Se~tember 1986; mit diesem Tag soll die Neuregelung 
in Kraft gesetzt werden. 

, 
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Gegeni11>erst'ell uns; 

Geltende Fassung 

§ 47. (1) Gemeinden, die zur Besorgung von Per

sonenstanClsangelegenheitenzusammengeschlossen 

sind, bilden kraft Gesetzes zur Durchftihrung 

der in Clen §§ 41, 49 bis 52 und 53 Z 5 genannten 
Aufgaben einen Gemeindeverband. 

(2) Organe des Gemeindeverbandes sind: 

a) der Leiter, das ist der Btirgermeister, 

der die Personenstandsangelegenheiten der 

zusammengeschlossenen Gemeinden nach den 

personenstandsrechtlichen Vorschriften zu 

besorgen hat; ihm obliegt die Durchftihrung 

der Verbandsaufgaben, soweit hieftir nicht 

der Verbandsausschuß zuständig ist; 

b) der Verbandsausschuß, das ist die Vollver

sammlung der BUrgermeister der verbandsange

hörigen Gemeinden; ihm obliegt die Ent

scheidung Uber die F'eststellung und Auf

tejlung der Kosten gemäß Abs. 3 Er faßt sejne 
BeschlUsse mjt Stimmenmehrheit. 

,~ .~ 

Neue Fassung 

§ 47. (1) Gemeinden, die zu einem Standesamts
verband vereinigt sind (§ 60 des PersonenstanCls

gesetzes), bilden kraft Gesetzes zur DurchfUhrung 

der in den §§ 41, 49 bis 52 und 53 Z 5 genannten 

Aufgaben einen Gemeindeverband. 

(2) Sitz des Gemeindeverbandes ist jene 

Gemeinde, in der der Standesamtsverband 
seinen Sitz hat. -" 

-" 
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(3) Dje dem Gemeindeverband aus der Be-" 
sor~lng seiner Aufgaben erwachsenen Kosten sind, 
soweit si e ni cht nach § 48 vom I,and ersetzt wer
den, auf die verbandsangehörigen Gemeinden nach 
Maßgabe ihrer Einwohnerzahl aufzuteilen. 

(4) Der Gemejnileverband fUhrt die Bezeiohnung 

"Staatsbiirgerschaftsverband"; dieser Bezeichnung 
ist der Name jener Gemeinde beizufUgen, deren 
Biirgermeister den Verband leitet. 

§ 48. • •• 

(4) Über Streitigkeiten, die sich auf Ersatz
ansprUche nach Abs. 1 beziehen, sowie Uber Be
ru~lngen der Gemeinden gegen Entscheidungen des 
Verbandsausschusses entscheidet die I,andesregie-
runge 

(3) Der Gemeindeverband fUhrt die Be
zeichnung IStaatsbUrgerschaftsverband"; 
dieser Bezeichnung ist der Name 'jener 
Gemeinde beizufUgen, in der der Gemeinde
verband seinen Sitz hat. 

§ 48. • •• 

(4) tiber Streitigkeiten, die sich auf 
ErsatzansprUche nach Abs. 1 beziehen, ent
scheidet die IJandesregi erung. 

.... 

..... 
I\) 
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Artikel I StaatsbUrgerschafts-Ubergangsrecht 1985 

Geltende Fassung 

§ 1. • •• 

(2) Die Erklärung ist innerhalb von drei 

Jahren ab dem 1. September 1983 schriftlich 

bei der nach § 39 des StaatsbUrgerschafts

gesetzes 1985 zuständi.gen Behörde abzugeben. 

Neue Fassung 

§ 1. • •• 

(2) Die Erklärung ist bis 31. Dezember 1988 
schriftlich bei der nach § 39 des StaatsbUrger

schaftsgesetzes 1985 zuständigen Behörde ab
zugeben. 

--" 
l ,.1 
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